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Baugesetzbuch (BauGB) 

vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert am 22.7.2011 
(BGBl. I S. 1509) 

- Auszug – 

… 

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz 

(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden 
Vorschriften zum Umweltschutz anzuwenden. 

(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegan-
gen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglich-
keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenver-
siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirt-
schaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sol-
len nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grunds-
ätze nach den Sätzen 1 und 2 sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwä-
gung zu berücksichtigen. 

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach 
§ 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeig-
nete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als 
Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der 
Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege vereinbar ist, können die Darstellungen und Festsetzun-
gen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. An-
stelle von Darstellungen und Festsetzungen können auch ver-
tragliche Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeignete 
Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestell-
ten Flächen getroffen werden. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, 
soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung er-
folgt sind oder zulässig waren. 

(4) Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeb-
lichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden kann, sind 
die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zuläs-
sigkeit und Durchführung von derartigen Eingriffen einschließlich 
der Einholung der Stellungnahme der Kommission anzuwenden. 

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch 
durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der 
Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. 

… 

§ 123 Erschließungslast 

(1) Die Erschließung ist Aufgabe der Gemeinde, soweit sie nicht 
nach anderen gesetzlichen Vorschriften oder öffentlich-recht-
lichen Verpflichtungen einem anderen obliegt.  

(2) Die Erschließungsanlagen sollen entsprechend den Erforder-
nissen der Bebauung und des Verkehrs kostengünstig hergestellt 
werden und spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließen-
den baulichen Anlagen benutzbar sein.  

(3) Ein Rechtsanspruch auf Erschließung besteht nicht.  

(4) Die Unterhaltung der Erschließungsanlagen richtet sich nach 
landesrechtlichen Vorschriften.  

§ 124 Erschließungsvertrag 

(1) Die Gemeinde kann die Erschließung durch Vertrag auf einen 
Dritten übertragen.  

(2) Gegenstand des Erschließungsvertrages können nach Bun-
des- oder nach Landesrecht beitragsfähige sowie nicht beitrags-
fähige Erschließungsanlagen in einem bestimmten Erschlie-
ßungsgebiet in der Gemeinde sein. Der Dritte kann sich gegen-
über der Gemeinde verpflichten, die Erschließungskosten ganz 
oder teilweise zu tragen; dies gilt unabhängig davon, ob die Er-
schließungsanlagen nach Bundes- oder Landesrecht beitrags-
fähig sind. § 129 Abs. 1 Satz 3 ist nicht anzuwenden. 

(3) Die vertraglich vereinbarten Leistungen müssen den gesam-
ten Umständen nach angemessen sein und in sachlichem Zu-
sammenhang mit der Erschließung stehen. Hat die Gemeinde ei-
nen Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 erlassen und lehnt 
sie das zumutbare Angebot eines Dritten ab, die im Bebauungs-
plan vorgesehene Erschließung vorzunehmen, ist sie verpflichtet, 
die Erschließung selbst durchzuführen.  

(4) Der Erschließungsvertrag bedarf der Schriftform, soweit nicht 
durch Rechtsvorschriften eine andere Form vorgeschrieben ist.  

§ 125 Bindung an Bebauungsplan 

(1) Die Herstellung der Erschließungsanlagen im Sinne des § 
127 Abs. 2 setzt einen Bebauungsplan voraus.  

(2) Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so dürfen diese Anlagen 
nur hergestellt werden, wenn sie den in § 1 Abs. 4 bis 7 bezeich-
neten Anforderungen entsprechen.  

(3) Die Rechtmäßigkeit der Herstellung von Erschließungs-
anlagen wird durch Abweichungen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans nicht berührt, wenn die Abweichungen mit den 
Grundzügen der Planung vereinbar sind und 

1. die Erschließungsanlagen hinter den Festsetzungen zurück-
bleiben oder 

2. die Erschließungsbeitragspflichtigen nicht mehr als bei einer 
plangemäßen Herstellung belastet werden und die Abwei-
chungen die Nutzung der betroffenen Grundstücke nicht we-
sentlich beeinträchtigen. 

... 

§ 127 Erhebung des Erschließungsbeitrags 

(1) Die Gemeinden erheben zur Deckung ihres anderweitig nicht 
gedeckten Aufwands für Erschließungsanlagen einen Erschlie-
ßungsbeitrag nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.  

(2) Erschließungsanlagen im Sinne dieses Abschnitts sind 

1. die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und 
Plätze; 

2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen in-
nerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege); 

3. Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete; Sammelstraßen 
sind öffentliche Straßen, Wege und Plätze, die selbst nicht 
zum Anbau bestimmt, aber zur Erschließung der Baugebiete 
notwendig sind; 

4. Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspiel-
plätzen, soweit sie Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3 
genannten Verkehrsanlagen oder nach städtebaulichen 
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung 
notwendig sind; 

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschlie-
ßungsanlagen sind. 

(3) Der Erschließungsbeitrag kann für den Grunderwerb, die Frei-
legung und für Teile der Erschließungsanlagen selbständig erho-
ben werden (Kostenspaltung).  

(4) Das Recht, Abgaben für Anlagen zu erheben, die nicht Er-
schließungsanlagen im Sinne dieses Abschnitts sind, bleibt unbe-
rührt. Dies gilt insbesondere für Anlagen zur Ableitung von Ab-
wasser sowie zur Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und 
Wasser.  

§ 128 Umfang des Erschließungsaufwands 

(1) Der Erschließungsaufwand nach § 127 umfaßt die Kosten für 

1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für die Erschlie-
ßungsanlagen; 

2. ihre erstmalige Herstellung einschließlich der Einrichtungen 
für ihre Entwässerung und ihre Beleuchtung; 

3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschlie-
ßungsanlagen. 

Der Erschließungsaufwand umfaßt auch den Wert der von der 
Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeit-
punkt der Bereitstellung. Zu den Kosten für den Erwerb der Flä-
chen für Erschließungsanlagen gehört im Falle einer erschlie-
ßungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 und 
des § 58 Abs. 1 Satz 1 auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4.  
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(2) Soweit die Gemeinden nach Landesrecht berechtigt sind, Bei-
träge zu den Kosten für Erweiterungen oder Verbesserungen von 
Erschließungsanlagen zu erheben, bleibt dieses Recht unberührt. 
Die Länder können bestimmen, daß die Kosten für die Beleuch-
tung der Erschließungsanlagen in den Erschließungsaufwand 
nicht einzubeziehen sind.  

(3) Der Erschließungsaufwand umfaßt nicht die Kosten für 

1. Brücken, Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen 
Rampen; 

2. die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen so-
wie von Landstraßen I. und II. Ordnung, soweit die Fahrbah-
nen dieser Straßen keine größere Breite als ihre anschließen-
den freien Strecken erfordern. 

§ 129 Beitragsfähiger Erschließungsaufwand 

(1) Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Erschlie-
ßungsaufwands können Beiträge nur insoweit erhoben werden, 
als die Erschließungsanlagen erforderlich sind, um die Bauflä-
chen und die gewerblich zu nutzenden Flächen entsprechend 
den baurechtlichen Vorschriften zu nutzen (beitragsfähiger Er-
schließungsaufwand). Soweit Anlagen nach § 127 Abs. 2 von 
dem Eigentümer hergestellt sind oder von ihm aufgrund bau-
rechtlicher Vorschriften verlangt werden, dürfen Beiträge nicht 
erhoben werden. Die Gemeinden tragen mindestens 10 vom 
Hundert des beitragsfähigen Erschließungsaufwands.  

(2) Kosten, die ein Eigentümer oder sein Rechtsvorgänger be-
reits für Erschließungsmaßnahmen aufgewandt hat, dürfen bei 
der Übernahme als gemeindliche Erschließungsanlagen nicht er-
neut erhoben werden.  

§ 130 Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungs-
aufwands 

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann nach den tat-
sächlich entstandenen Kosten oder nach Einheitssätzen ermittelt 
werden. Die Einheitssätze sind nach den in der Gemeinde übli-
cherweise durchschnittlich aufzuwendenden Kosten vergleichba-
rer Erschließungsanlagen festzusetzen.  

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzel-
ne Erschließungsanlage oder für bestimmte Abschnitte einer Er-
schließungsanlage ermittelt werden. Abschnitte einer Erschlie-
ßungsanlage können nach örtlich erkennbaren Merkmalen oder 
nach rechtlichen Gesichtspunkten (z. B. Grenzen von Be-
bauungsplangebieten, Umlegungsgebieten, förmlich festgelegten 
Sanierungsgebieten) gebildet werden. Für mehrere Anlagen, die 
für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden, kann 
der Erschließungsaufwand insgesamt ermittelt werden.  

§ 131 Maßstäbe für die Verteilung des Erschließungsauf-
wands 

(1) Der ermittelte beitragsfähige Erschließungsaufwand für eine 
Erschließungsanlage ist auf die durch die Anlage erschlossenen 
Grundstücke zu verteilen. Mehrfach erschlossene Grundstücke 
sind bei gemeinsamer Aufwandsermittlung in einer Erschlie-
ßungseinheit (§ 130 Abs. 2 Satz 3) bei der Verteilung des Er-
schließungsaufwands nur einmal zu berücksichtigen.  

(2) Verteilungsmaßstäbe sind 

1. die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung; 

2. die Grundstücksflächen; 

3. die Grundstücksbreite an der Erschließungsanlage. 

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander verbunden wer-
den.  

(3) In Gebieten, die nach dem Inkrafttreten des Bundesbaugeset-
zes erschlossen werden, sind, wenn eine unterschiedliche bauli-
che oder sonstige Nutzung zulässig ist, die Maßstäbe nach Ab-
satz 2 in der Weise anzuwenden, daß der Verschiedenheit dieser 
Nutzung nach Art und Maß entsprochen wird.  

§ 132 Regelung durch Satzung 

Die Gemeinden regeln durch Satzung 

1. die Art und den Umfang der Erschließungsanlagen im Sinne 
des § 129, 

2. die Art der Ermittlung und der Verteilung des Aufwands sowie 
die Höhe des Einheitssatzes, 

3. die Kostenspaltung (§ 127 Abs. 3) und 

4. die Merkmale der endgültigen Herstellung einer Erschlie-
ßungsanlage. 

§ 133 Gegenstand und Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bau-
liche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut 
oder gewerblich genutzt werden dürfen. Erschlossene Grundstü-
cke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festge-
setzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Ver-
kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten bauli-
chen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen. Die 
Gemeinde gibt bekannt, welche Grundstücke nach Satz 2 der 
Beitragspflicht unterliegen; die Bekanntmachung hat keine 
rechtsbegründende Wirkung.  

(2) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung 
der Erschließungsanlagen, für Teilbeträge, sobald die Maßnah-
men, deren Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt werden soll, 
abgeschlossen sind. Im Falle des § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ent-
steht die Beitragspflicht mit der Übernahme durch die Gemeinde.  

(3) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht 
oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, können Vorausleis-
tungen auf den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe des voraus-
sichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags verlangt werden, 
wenn ein Bauvorhaben auf dem Grundstück genehmigt wird oder 
wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlagen begonnen 
worden ist und die endgültige Herstellung der Erschließungs-
anlagen innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. Die Voraus-
leistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, 
auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. Ist die 
Beitragspflicht sechs Jahre nach Erlaß des Vorausleistungsbe-
scheids noch nicht entstanden, kann die Vorausleistung zurück-
verlangt werden, wenn die Erschließungsanlage bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht benutzbar ist. Der Rückzahlungsanspruch 
ist ab Erhebung der Vorausleistung mit 2 vom Hundert über dem 
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank jährlich zu verzinsen. 
Die Gemeinde kann Bestimmungen über die Ablösung des Er-
schließungsbeitrags im ganzen vor Entstehung der Beitrags-
pflicht treffen.  

§ 134 Beitragspflichtiger 

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erb-
bauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das 
Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 
§ 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche be-
lastet, so ist der Inhaber dieses Rechtes anstelle des Eigentü-
mers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Ge-
samtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzel-
nen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-
eigentumsanteil beitragspflichtig.  

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im 
Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im Falle des 
Absatzes 1 Satz 3 auf dem dinglichen Nutzungsrecht, im Falle 
des Absatzes 1 Satz 4 auf dem Wohnungs- oder dem Teileigen-
tum.  

§ 135 Fälligkeit und Zahlung des Beitrags 

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheids fällig.  

(2) Die Gemeinde kann zur Vermeidung unbilliger Härten im Ein-
zelfall, insbesondere soweit dies zur Durchführung eines geneh-
migten Bauvorhabens erforderlich ist, zulassen, daß der Erschlie-
ßungsbeitrag in Raten oder in Form einer Rente gezahlt wird. Ist 
die Finanzierung eines Bauvorhabens gesichert, so soll die Zah-
lungsweise der Auszahlung der Finanzierungsmittel angepaßt, 
jedoch nicht über zwei Jahre hinaus erstreckt werden.  

(3) Läßt die Gemeinde nach Absatz 2 eine Verrentung zu, so ist 
der Erschließungsbeitrag durch Bescheid in eine Schuld umzu-
wandeln, die in höchstens zehn Jahresleistungen zu entrichten 
ist. In dem Bescheid sind Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Jahresleistungen zu bestimmen. Der jeweilige Restbetrag ist mit 
höchstens 2 vom Hundert über dem Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank jährlich zu verzinsen. Die Jahresleistungen stehen 
wiederkehrenden Leistungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3 des 
Zwangsversteigerungsgesetzes gleich.  

(4) Werden Grundstücke landwirtschaftlich oder als Wald ge-
nutzt, ist der Beitrag so lange zinslos zu stunden, wie das Grund-
stück zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaftlichen 
Betriebs genutzt werden muß. Satz 1 gilt auch für die Fälle der 
Nutzungsüberlassung und Betriebsübergabe an Familienangehö-
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rige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung. Der Beitrag ist auch 
zinslos zu stunden, solange Grundstücke als Kleingärten im Sin-
ne des Bundeskleingartengesetzes genutzt werden.  

(5) Im Einzelfall kann die Gemeinde auch von der Erhebung des 
Erschließungsbeitrags ganz oder teilweise absehen, wenn dies 
im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten 
geboten ist. Die Freistellung kann auch für den Fall vorgesehen 
werden, daß die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist.  

(6) Weitergehende landesrechtliche Billigkeitsregelungen bleiben 
unberührt.  

§ 135a Pflichten des Vorhabenträgers; Durchführung durch 
die Gemeinde; Kostenerstattung 

(1) Festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a 
Abs. 3 sind vom Vorhabenträger durchzuführen.  

(2) Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle den 
Grundstücken nach § 9 Abs. 1a zugeordnet sind, soll die Ge-
meinde diese anstelle und auf Kosten der Vorhabenträger oder 
der Eigentümer der Grundstücke durchführen und auch die hier-
für erforderlichen Flächen bereitstellen, sofern dies nicht auf an-
dere Weise gesichert ist. Die Maßnahmen zum Ausgleich können 
bereits vor den Baumaßnahmen und der Zuordnung durchgeführt 
werden.  

(3) Die Kosten können geltend gemacht werden, sobald die 
Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder 
gewerblich genutzt werden dürfen. Die Gemeinde erhebt zur De-
ckung ihres Aufwands für Maßnahmen zum Ausgleich einschließ-
lich der Bereitstellung hierfür erforderlicher Flächen einen Kos-
tenerstattungsbetrag. Die Erstattungspflicht entsteht mit der Her-
stellung der Maßnahmen zum Ausgleich durch die Gemeinde. 
Der Betrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück.  

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften über kommunale Beiträge 
einschließlich der Billigkeitsregelungen sind entsprechend anzu-
wenden.  

§ 135b Verteilungsmaßstäbe für die Abrechnung 

Soweit die Gemeinde Maßnahmen zum Ausgleich nach § 135a 
Abs.2 durchführt, sind die Kosten auf die zugeordneten Grund-
stücke zu verteilen. Verteilungsmaßstäbe sind 

1. die überbaubare Grundstücksfläche, 

2. die zulässige Grundfläche, 

3. die zu erwartende Versiegelung oder 

4. die Schwere der zu erwartenden Eingriffe. 

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander verbunden wer-
den.  

§ 135c Satzungsrecht 

Die Gemeinde kann durch Satzung regeln 

1. Grundsätze für die Ausgestaltung von Maßnahmen zum Aus-
gleich entsprechend den Festsetzungen eines Bebauungs-
plans, 

2. den Umfang der Kostenerstattung nach § 135a; dabei ist § 
128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Satz 2 entsprechend an-
zuwenden, 

3. die Art der Kostenermittlung und die Höhe des Einheitssatzes 
entsprechend § 130, 

4. die Verteilung der Kosten nach § 135b einschließlich einer 
Pauschalierung der Schwere der zu erwartenden Eingriffe 
nach Biotop und Nutzungstypen, 

5. die Voraussetzungen für die Anforderung von Vorauszahlun-
gen, 

6. die Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrags. 

... 

§ 152 Anwendungsbereich 

Die Vorschriften dieses Abschnitts sind im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet anzuwenden, sofern die Sanierung nicht im 
vereinfachten Sanierungsverfahren durchgeführt wird.  

§ 153 Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleis-
tungen, Kaufpreise, Umlegung 

(1) Sind auf Grund von Maßnahmen, die der Vorbereitung oder 
Durchführung der Sanierung im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet dienen, nach den Vorschriften dieses Gesetzbuchs 
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistungen zu gewähren, wer-
den bei deren Bemessung Werterhöhungen, die lediglich durch 

die Aussicht auf die Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder ihre 
Durchführung eingetreten sind, nur insoweit berücksichtigt, als 
der Betroffene diese Werterhöhungen durch eigene Aufwendun-
gen zulässigerweise bewirkt hat. Änderungen in den allgemeinen 
Wertverhältnissen auf dem Grundstücksmarkt sind zu berück-
sichtigen.  

(2) Liegt bei der rechtsgeschäftlichen Veräußerung eines Grund-
stücks sowie bei der Bestellung oder Veräußerung eines Erbbau-
rechts der vereinbarte Gegenwert für das Grundstück oder das 
Recht über dem Wert, der sich in Anwendung des Absatzes 1 
ergibt, liegt auch hierin eine wesentliche Erschwerung der Sanie-
rung im Sinne des § 145 Abs. 2. Dies gilt nicht, wenn in den Fäl-
len des § 154 Abs. 3 Satz 2 oder 3 die Verpflichtung zur Entrich-
tung des Ausgleichsbetrags erloschen ist.  

(3) Die Gemeinde oder der Sanierungsträger darf beim Erwerb 
eines Grundstücks keinen höheren Kaufpreis vereinbaren, als er 
sich in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 ergibt. In den 
Fällen des § 144 Abs. 4 Nr. 4 und 5 darf der Bedarfsträger keinen 
höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entsprechender 
Anwendung des Absatzes 1 ergibt.  

(4) Bei der Veräußerung nach den §§ 89 und 159 Abs. 3 ist das 
Grundstück zu dem Verkehrswert zu veräußern, der sich durch 
die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich festge-
legten Sanierungsgebiets ergibt. § 154 Abs. 5 ist dabei auf den 
Teil des Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der der durch 
die Sanierung bedingten Werterhöhung des Grundstücks ent-
spricht.  

(5) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet sind 

1. Absatz 1 auf die Ermittlung von Werten nach § 57 Satz 2 und 
im Falle der Geldabfindung nach § 59 Abs. 2 und 4 bis 6 so-
wie den §§ 60 und 61 Abs. 2 entsprechend anzuwenden; 

2. Wertänderungen, die durch die rechtliche und tatsächliche 
Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ein-
treten, bei der Ermittlung von Werten nach § 57 Satz 3 und 4 
und im Falle des Geldausgleichs nach § 59 Abs. 2 sowie den 
§§ 60 und 61 Abs. 2 zu berücksichtigen; 

3. § 58 nicht anzuwenden. 

§ 154 Ausgleichsbetrag des Eigentümers 

(1) Der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsge-
biet gelegenen Grundstücks hat zur Finanzierung der Sanierung 
an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag in Geld zu entrichten, 
der der durch die Sanierung bedingten Erhöhung des Boden-
werts seines Grundstücks entspricht. Miteigentümer haften als 
Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die ein-
zelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil heranzuziehen. Werden im förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 
Abs. 2 hergestellt, erweitert oder verbessert, sind Vorschriften 
über die Erhebung von Beiträgen für diese Maßnahmen auf 
Grundstücke im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nicht an-
zuwenden. Satz 3 gilt entsprechend für die Anwendung der Vor-
schrift über die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen im Sin-
ne des § 135a Abs. 3. 

(2) Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bodenwerts 
des Grundstücks besteht aus dem Unterschied zwischen dem 
Bodenwert, der sich für das Grundstück ergeben würde, wenn 
eine Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt worden 
wäre (Anfangswert), und dem Bodenwert, der sich für das 
Grundstück durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung 
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt (Endwert). 

(2a) Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmen, dass der 
Ausgleichsbetrag abweichend von Absatz 1 Satz 1 ausgehend 
von dem Aufwand (ohne die Kosten seiner Finanzierung) für die 
Erweiterung oder Verbesserung von Erschließungsanlagen im 
Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 (Verkehrsanlagen) in dem Sa-
nierungsgebiet zu berechnen ist; Voraussetzung für den Erlass 
der Satzung sind Anhaltspunkte dafür, dass die sanierungsbe-
dingte Erhöhung der Bodenwerte der Grundstücke in dem Sanie-
rungsgebiet nicht wesentlich über der Hälfte dieses Aufwands 
liegt. In der Satzung ist zu bestimmen, bis zu welcher Höhe der 
Aufwand der Berechnung zu Grunde zu legen ist; sie darf 50 vom 
Hundert nicht übersteigen. Im Geltungsbereich der Satzung be-
rechnet sich der Ausgleichsbetrag für das jeweilige Grundstück 
nach dem Verhältnis seiner Fläche zur Gesamtfläche; als Ge-
samtfläche ist die Fläche des Sanierungsgebiets ohne die Flä-
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chen für die Verkehrsanlagen zu Grunde zu legen. § 128 Abs. 1 
und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss der Sanierung (§§ 
162 und 163) zu entrichten. Die Gemeinde kann die Ablösung im 
Ganzen vor Abschluss der Sanierung zulassen; dabei kann zu 
Deckung von Kosten der Sanierungsmaßnahme auch ein höhe-
rer Betrag als der Ausgleichsbetrag vereinbart werden. Die Ge-
meinde soll auf Antrag des Ausgleichsbetragspflichtigen den 
Ausgleichsbetrag vorzeitig festsetzen, wenn der Ausgleichsbe-
tragspflichtige an der Festsetzung vor Abschluss der Sanierung 
ein berechtigtes Interesse hat und der Ausgleichsbetrag mit hin-
reichender Sicherheit ermittelt werden kann.  

(4) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag durch Bescheid 
an; der Betrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Be-
scheids fällig. Vor der Festsetzung des Ausgleichsbetrags ist 
dem Ausgleichsbetragspflichtigen Gelegenheit zur Stellungnah-
me und Erörterung der für die Wertermittlung seines Grundstücks 
maßgeblichen Verhältnisse sowie der nach § 155 Abs. 1 anre-
chenbaren Beträge innerhalb angemessener Frist zu geben. Der 
Ausgleichsbetrag ruht nicht als öffentliche Last auf dem Grund-
stück.  

(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichsbetrag auf Antrag des Ei-
gentümers in ein Tilgungsdarlehen umzuwandeln, sofern diesem 
nicht zugemutet werden kann, die Verpflichtung bei Fälligkeit mit 
eigenen oder fremden Mitteln zu erfüllen. Die Darlehensschuld ist 
mit höchstens 6 vom Hundert jährlich zu verzinsen und mit 5 vom 
Hundert zuzüglich der ersparten Zinsen jährlich zu tilgen. Der Til-
gungssatz kann im Einzelfall bis auf 1 vom Hundert herabgesetzt 
werden und das Darlehen niedrig verzinslich oder zinsfrei gestellt 
werden, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermei-
dung unbilliger Härten oder zur Vermeidung einer von dem Aus-
gleichsbetragspflichtigen nicht zu vertretenden Unwirtschaftlich-
keit der Grundstücksnutzung geboten ist. Die Gemeinde soll den 
zur Finanzierung der Neubebauung, Modernisierung oder In-
standsetzung erforderlichen Grundpfandrechten den Vorrang vor 
einem zur Sicherung ihres Tilgungsdarlehens bestellten Grund-
pfandrecht einräumen.  

(6) Die Gemeinde kann von den Eigentümern auf den nach den 
Absätzen 1 bis 4 zu entrichtenden Ausgleichsbetrag Vorauszah-
lungen verlangen, sobald auf dem Grundstück eine den Zielen 
und Zwecken der Sanierung entsprechende Bebauung oder 
sonstige Nutzung zulässig ist; die Absätze 1 bis 5 sind sinnge-
mäß anzuwenden.  

§ 155 Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen 

(1) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurechnen, 

1. die durch die Sanierung entstandenen Vorteile oder Boden-
werterhöhungen des Grundstücks, die bereits in einem ande-
ren Verfahren, insbesondere in einem Enteignungsverfahren 
berücksichtigt worden sind; für Umlegungsverfahren bleibt 
Absatz 2 unberührt, 

2. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentü-
mer zulässigerweise durch eigene Aufwendungen bewirkt hat; 
soweit der Eigentümer gemäß § 146 Abs. 3 Ordnungsmaß-
nahmen durchgeführt oder Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-
tungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 errichtet oder 
geändert hat, sind jedoch die ihm entstandenen Kosten anzu-
rechnen, 

3. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentü-
mer beim Erwerb des Grundstücks als Teil des Kaufpreises in 
einem den Vorschriften der Nummern 1 und 2 sowie des § 
154 entsprechenden Betrag zulässigerweise bereits entrichtet 
hat. 

(2) Ein Ausgleichsbetrag entfällt, wenn eine Umlegung nach 
Maßgabe des § 153 Abs. 5 durchgeführt worden ist.  

(3) Die Gemeinde kann für das förmlich festgelegte Sanierungs-
gebiet oder für zu bezeichnende Teile des Sanierungsgebiets 
von der Festsetzung des Ausgleichsbetrags absehen, wenn  

1. eine geringfügige Bodenwerterhöhung gutachtlich ermittelt 
worden ist und 

2. der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Ausgleichsbe-
trags in keinem Verhältnis zu den möglichen Einnahmen 
steht. 

Die Entscheidung nach Satz 1 kann auch getroffen werden, be-
vor die Sanierung abgeschlossen ist.  

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von der Erhebung des Aus-
gleichsbetrags ganz oder teilweise absehen, wenn dies im öffent-
lichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten geboten 
ist. Die Freistellung kann auch vor Abschluss der Sanierung er-
folgen.  

(5) Im Übrigen sind die landesrechtlichen Vorschriften über 
kommunale Beiträge einschließlich der Bestimmungen über die 
Stundung und den Erlass entsprechend anzuwenden.  

(6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ordnungsmaßnahmen oder 
Kosten für die Errichtung oder Änderung von Gemeinbedarfs- 
und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
entstanden, hat die Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit sie 
über den nach § 154 und Absatz 1 ermittelten Ausgleichsbetrag 
hinausgehen und die Erstattung nicht vertraglich ausgeschlossen 
wurde.  

... 

§ 194 Verkehrswert 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der 
in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten 
und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit 
und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands 
der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder per-
sönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.  


